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Weisungen betreffend den Erwerb von Motorrad-Kategorien 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat Ende 2018 die Führerausweisvorschriften revidiert. Am 1. Januar 2021 treten fol 
gende Bestimmungen in Kraft, die den Erwerb von Motorrad-Kategorien betreffen: 

- 15-Jährige können den Lernfahrausweis für Kleinmotorräder erwerben. 

- Die praktische Grundschulung für Motorrad-Fahrschülerinnen und Motorrad-Fahrschüler dauert für 
alle Bewerberinnen und Bewerber um eine Motorrad-Kategorie zwölf Stunden. Sie muss nur einmal - 
beim Erwerb der ersten Motorradkategorie - besucht werden. 

- Die ab dem 1. Januar 2021 besuchte und abgeschlossene praktische Grundschulung für Motorrad 
Fahrschülerinnen und Motorrad-Fahrschüler ist unbeschränkt gültig. 

Um den kantonalen Behörden einen möglichst einheitlichen Vollzug zu ermöglichen, erlässt das ASTRA 
gestützt auf Artikel 150 Absatz 6 der Verkehrszulassungsverordnung (VZV; SR 741.51) die folgenden 

Weisungen: 

1. Bei Personen, welche die Unterkategorie A1 vor dem zurückgelegten 16. Altersjahr erwerben, wird 
die Beschränkung auf 45 km/h in Abweichung von Artikel 88a Absatz 3 VZV nicht im Führerausweis 
eingetragen. Die Fahrberechtigung wird über das Geburtsdatum auf dem Führerausweis kontrolliert. 
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2. Wer den Führerausweis im Kreditkartenformat der Unterkategorie A1 vor dem 1. Januar 2021 erwor 
ben hat, und den Führerausweis der Kategorie A (beschränkt) erwerben will, muss während der Gül 
tigkeitsdauer des Lernfahrausweises eine praktische Grundschulung für Motorrad-Fahrschülerinnen 
und Motorrad-Fahrschüler absolvieren, die vier Stunden dauert und praktische Übungen zum 
sicheren Kurvenfahren enthält (Kurvenfahren bergaufwärts und bergabwärts, Befahren einer kurven 
reichen Strecke). Dies gilt auch für Personen, die den Führerausweis im Kreditkartenformat der 
Unterkategorie A 1 vor dem 1. Januar 2021 erworben haben, den Führerausweis der Kategorie A 
(unbeschränkt) erwerben wollen und einen Lernfahrausweis der Kategorie A (unbeschränkt) gestützt 
auf Artikel 15 Absatz 2 VZV besitzen. 

3. Wer ab dem 1. Januar 2021 die praktische Grundschulung für Motorrad-Fahrschülerinnen und Motor 
rad-Fahrschüler besucht und abschliesst, und später einen Lernfahrausweis der gleichen oder einer 
höheren Motorrad-Kategorie beantragt, erhält einen Lernfahrausweis, der zwölf Monate gültig ist. 

4. · Wer ab dem 1. Januar 2021 die praktische Grundschulung für Motorrad-Fahrschülerinnen und Motor 
rad-Fahrschüler besucht und abschliesst und später den Führerausweis der Kategorie B erwirbt, er 
hält gestützt auf den bereits vorliegenden Nachweis der praktischen Grundschulung für Motorrad 
Fahrschülerinnen und Motorrad-Fahrschüler den Führerausweis der Unterkategorie A 1. 

5. Diese Weisungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 

Freundliche Grüsse 
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